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A. Einleitung

Das gesamte Zwangsvollstreckungsrecht ist von einem Spannungsverhältnis 
zwischen dem Recht des Gläubigers auf eine effektive Zwangsvollstreckung und 
der Beachtung schutzwürdiger Belange des Schuldners geprägt.1 Dieser Interes
senkonflikt gewinnt besondere Brisanz bei der Zwangsvollstreckung gegen pro
zessunfähige Schuldner. Denn es geht um die potentielle Anwendung von 
Zwangsmitteln gegen Personen, die nicht der Lage sind, sich selbst rechtliches 
Gehör zu verschaffen. Soweit eine Antwort auf die Frage gefunden werden soll, ob 
und wie gegen prozessunfähige Schuldner vollstreckt werden kann, müssen diese 
beiden Interessen in einen schonenden Ausgleich gebracht werden.

Ein Lösungsansatz muss dem Vollstreckungsgläubiger eine realistische Per
spektive geben, seinen Vollstreckungsanspruch, als Ausprägung des Justizgewäh
rungsanspruch, zu realisieren.2 Im Rechtsstaat muss das Verbot der Selbsthilfe mit 
einer aus Sicht des Gläubigers effektiven Zwangsvollstreckung flankiert werden.3
Andernfalls ist „das beste Urteil […] das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben 
ist“.4 Der Vollstreckungsgläubiger hat ein legitimes Interesse, seine Rechtsposition, 
auch gegenüber einem prozessunfähigen Schuldner, mithilfe des staatlichen Voll
streckungsapparats durchzusetzen.

Den Interessen des Gläubigers stehen wiederum schutzwürdige Belange des 
Schuldners entgegen. Die Prozessfähigkeit als Rechtsinstitut dient, zumindest so
fern es um die Vollstreckung gegen natürliche Personen geht, dem Schutz des 
Rechts auf rechtliches Gehör des Schuldners aus Art. 103 Abs. 1 GG.5 Im Voll
streckungsverfahren muss es dem Schuldner möglich sein, Einwendungen gegen 
die Vollstreckung vorzutragen. Der prozessunfähige Schuldner ist allerdings unter 
Umständen nicht in der Lage, seine eigenen Rechte im Vollstreckungsverfahren 
geltend zu machen.

Richard Kann hat den skizzierten Interessenkonflikt bereits 1926 treffend be
schrieben:

1 Formulierung nach Roth, JZ 1989, 895, 896.
2 Zum Vollstreckungsanspruch vgl. BVerfG, NJW 1988, 3141; Gaul/Schilken/Be

cker‐Eberhard/Gaul, § 6, Rn. 1; Gerhardt, ZZP 95 (1982), 467, 487.
3 Näher zu den Grundrechten des Gläubigers in der Zwangsvollstreckung s. Herberger, 

Menschenwürde in der Zwangsvollstreckung, S. 26 f.
4 So plastisch Würdinger, JZ 2011, 177, 178.
5 Zu dieser Schutzfunktion der Prozessfähigkeit ausführlich S. 53 f.



„Nach der Ansicht […], daß es zur Gültigkeit der Vollstreckung der Prozeßfähigkeit des 
Schuldners bedürfe, würden Vollstreckungsakte gegen prozeßunfähige Schuldner dadurch 
verhindert werden können, daß der gesetzliche Vertreter sein Amt niederlegt – ein uner
trägliches Ergebnis. Andererseits mag zugegeben werden, daß der Rechtszustand, wonach 
Zwangsvollstreckungen gegen nicht vertretene Minderjähige oder Geisteskranke durch
geführt werden können, auch nicht ohne Bedenken ist.“6

Wegen der Schwierigkeiten, die mit der Entwicklung einer interessengerechten 
Lösung dieses Problems verbunden sind, gilt die Zwangsvollstreckung gegen pro
zessunfähige Schuldner als vermintes Gelände.7

I. Anlass der Untersuchung

An Monografien zur Zwangsvollstreckung gegen prozessunfähige Schuldner 
mangelt es nicht.8 Zwei Tendenzen geben Anlass für eine erneute Untersuchung. 
Diese Tendenzen stehen in Zusammenhang mit den beiden denkbaren Ursachen für 
die Prozessunfähigkeit einer natürlichen Person, die sich mittelbar aus einem der 
beiden Tatbestände der Geschäftsunfähigkeit nach § 104 BGB ergeben kann.9

Die deutsche Gesellschaft altert.10 Mit dem steigenden Durchschnittsalter der 
Bevölkerung wächst die Anzahl an Personen, die an altersbedingten Erkrankungen 
wie vaskuläre Demenz oder Alzheimer leiden.11 Diese Erkrankungen stellen eine 
der Hauptursachen für eine geistesbedingte Geschäftsunfähigkeit nach § 104 Nr. 2 
BGB dar, die wiederum die Prozessunfähigkeit der betroffenen Personen zur Folge 
hat.12 Kurzum: Die Zahl der geistesbedingt prozessunfähigen Personen wächst, 
womit auch die Frage der Zwangsvollstreckung gegen diese Personen neue Brisanz 
gewinnt. Paradigmatisch hierfür steht eine aufsehenerregende Entscheidung des 

6 Förster/Kann, ZPO, Vor. § 704, 5., g), bb).
7 So das Fazit von Schmidt, JuS 2022, 549, 550.
8 S. insbesondere Bernhardt, Der geisteskranke Schuldner in der Zwangsvollstreckung; 

Hertzfeld, Zwangsvollstreckung gegen prozessunfähige Schuldner; Tsukasa, Die Prozessfä
higkeit als Voraussetzung und Gegenstand des Verfahrens; vgl. ferner bereits die Abhandlung 
von Schultzenstein, ZZP 35 (1906), 475 „Zwangsvollstreckung zur Erwirkung von Handlun
gen oder Unterlassungen und Prozessunfähigkeit“.

9 Näher zum Zusammenhang von Prozessfähigkeit und Geschäftsfähigkeit S. 37.
10 Vgl. zur demografischen Entwicklung: Bevölkerungsentwicklung und Altersstruktur, 

Bundeszentrale für politische Bildung, abrufbar unter: https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen- 
und-fakten/soziale-situation-in-deutschland/61541/bevoelkerungsentwicklung-und-altersstruk 
tur/, im Jahr 2070 könnte in Deutschland jede neunte Person zur Gruppe der über 80-Jährigen 
gehören.

11 Auf diesen Zusammenhang verwies bereits das OLG Hamm, RNotZ 2016, 60, 63.
12 Näher Warflinger, RNotZ 2024, 285, 300; im Jahr 2050 könnten in Deutschland bis zu 

2,8 Millionen Menschen im Alter aufwärts von 65 von Demenz betroffen sein, vgl. https:// 
www.deutsche-alzheimer.de/fileadmin/Alz/pdf/factsheets/infoblatt1_haeufigkeit_demenzerkran 
kungen_dalzg.pdf.
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Bundesgerichtshofs von 2021, in der sich der BGH mit der Vollstreckung nach 
§ 888 ZPO gegen eine prozessunfähige Schuldnerin auseinandersetzen musste.13

Die zweite Tendenz steht im Zusammenhang mit der altersbedingten Ge
schäftsunfähigkeit Minderjähriger nach § 104 Nr. 1 BGB. Minderjährige sehen sich 
in den letzten Jahren, bedingt durch die Ubiquität von Smartphones, einem erhöhten 
Risiko ausgesetzt, Schuldner von Unterlassungsansprüchen zu werden. Die mate
riell‐rechtlichen Gründe dieser Unterlassungsansprüche sind mannigfaltig. Praxis
relevant sind insbesondere Urheberrechtsverletzungen im Internet 14 oder persön
lichkeitsrechtsverletzende Äußerungen durch Minderjährige in WhatsApp-Grup
pen.15 Mit dem vermehrten Auftreten entsprechender Konstellationen stellt sich 
auch die Frage nach der Zwangsvollstreckung dieser Unterlassungsansprüche nach 
§ 890 ZPO.16

Die beiden geschilderten Tendenzen lassen erwarten, dass die Zahl der pro
zessunfähigen Schuldner gegen die die Zwangsvollstreckung betrieben wird, in 
Zukunft zunehmen wird. Die Zwangsvollstreckung gegen prozessunfähige 
Schuldner, insbesondere nach den §§ 888 – 890 ZPO, stellt eher ein Ausnahme
phänomen darstellt. Für die vorhandenen Fälle sollte allerdings Rechtsklarheit be
stehen.17 Vor diesem Hintergrund ist der in der Literatur geschilderte Befund, die 
Zwangsvollstreckung gegen Prozessunfähige sei „lebhaft umstritten“,18 unbefriedi
gend. Dies ist Grund genug, den vorhandenen Wissensstand auszuwerten und einer 
kritischen Bestandsaufnahme zu unterziehen.

II. Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Die vorliegende Untersuchung hat die Auswirkungen der Prozessunfähigkeit des 
Schuldners auf die hier so bezeichnete „Verhaltensvollstreckung“ zum Gegenstand. 
Dieser Terminus ist zunächst zu erläutern.

13 BGH, NJW 2022, 393 m. Anm. Herberger; s. ferner die Anm. von Cirullies (NZFam 
2022, 90); Damrau (ZEV 2022, 23, 30); Hintzen (WuB 2022, 85); Litzenburger (FD-ErbR 
2021, 444227); Schmidt (JuS 2022, 549); Schörnig (MDR 2022, 141).

14 Speziell zur Haftung eines Minderjährigen nach § 97 UrhG vgl. AG Hannover, 
GRUR‐RR 2009, 94; AG Nürnberg, BeckRS 2016, 135908; AG Berlin-Charlottenburg, MMR 
2020, 133; AG Frankfurt MMR 2022, 503.

15 Vgl. AG Kleve, BeckRS 2020, 39261.
16 Henke, JuS 2021, 490, 491; Regenfus, JZ 2021, 1027, 1032.
17 Herberger, NJW 2022, 393, 400; Schmidt, JuS 2022, 549, 551.
18 So Baur/Stürner/Bruns, ZVR, § 12, Rn. 11; symptomatisch zur Unterlassungsvollstre

ckung MüKoBGB/Raff, § 1004 BGB, Rn. 328: „Bei Geschäftsunfähigen, Minderjährigen oder 
Betreuten können Probleme entstehen.“
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